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Bekannlmachung
 
des Kirchengesetzes der VELKD
 

zur Änderung des Pfarrergesetzes
 
vom 6. November 1993
 

Nachstehend wir das Kirchengesetz der Vereinigten Evan
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Änderung des 
Pfarrergesetzes vom 6. November 1993 (ABI. VELKD Bd. VI, 
S. 212) veröffentlicht. 

Kiel, den 9. Februar 1993 

Nordelbisches Kirchenamt 

Dr. Blaschke 

Az.: 1416 - VB I 

* 

Kirchengesetz
 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
 

Deutschlands
 
zur Änderung des Pfarrergesetzes
 

vom 6. November 1993 

Generalsynode und Bischofskonferenz haben das folgende 
Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

Artikel I 

Das Kirchengesetz zur Regelung des Dienstes von Pfarre
rinnen und Pfarrern der Vereinigten Evangelisch-Lutheri
schen Kirche Deutschlands (Pfarrergesetz - PfG) in der Fas
sung vom 4. April 1989 (ABI. Bd. VI S. 82), geändert durch das 
Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kir
che Deutschlands zur Änderung des Pfarrergesetzes vom 16. 
Oktober 1990 (ABI. Bd. VI S. 136), wird wie folgt geändert: 

1.	 § 7 Abs. 6 wird wie folgt geful.dert: 

a) Der einzige Satz wird Satz 1. 

b) Es werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt: 

"Gibt der Ordinierte die Ordinationsurkunde trotz Auf
forderung nicht zurück, so wird sie in geeign~er Weise 
für ungültig erklärt. Das Nähere regeln die Vereinigte 
Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich." 

2.	 In § 28 Abs. 2 werden die Worte "oder entmündigt war" 
gestrichen. 

3. In § 50 erhält Satz 2 Halbsatz 2 folgende Fassung: 

"das gleiche gilt für sonstige Geschenke, die das örtlich her
kömmliche Maß überschreiten sowie für letztwillige Zu
wendungen." 

4.	 In § 56 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte "Pflegschaft oder" 
durch die Worte "Betreuung oder Pflegschaft sowie einer" 
ersetzt. 

5. § 72 erhält folgende Fassung: 

,,§ 72 

(1) Der Pfarrer erhält Erziehungsurlaub entsprechend den 
für die Kirchenbeamten geltenden Bestimmungen nach 
Maßgabe dieser Absätze 2 bis 5. 

(2) Der Pfarrer behält die ihm übertragene Pfarrstelle oder 
allgemeinkirchliche Aufgabe nur dann, wenn er Erzie
hungsurlaub für nicht länger als 18 Monate in Anspruch 
nimmt. ELl1e Verlängerung des zunächstbeantragten Erzie
hungsurlaubs von nicht mehr als 18 Monaten innerhalb der 
18-Monatsfrist muß spätestens bis zum Ablauf von 12 Mo
naten nach Antritt des Erziehungsurlaubs beantragt wer
den. Wird Erziehungsurlaub beantragt, der über den Zeit
raum von 18 Monaten hinausgeht, verliert der Pfarrer die 
ihm übertragene Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Auf
gabe zu dem Zeitpunkt des Antritts des Erziehungsur
laubs. Beantragt der Pfarrer nach Satz 2 eine Verlängerung 
des Erziehungsurlaubs, der insgesamt über die Zeit von 
18 Monaten hinausgeht, verliert er die ihm übertragene 
Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe mit Ablauf 
des Monate, in dem der ursprünglich genehmigte Erzie
hungsurlaub geendet hätte. 

(3) Die Gliedkirchen können je für ihren Bereich durch 
Kirchengesetz von Absatz 2 Sätze 2 bis 4 abweichende Re
gelungen treffen. 

(4) Die Gliedkirchen können je für ihren Bereich regeln, 
wie die Kirchengemeinden und Träger allgemeinkirchli
cher Aufgaben vor der Entscheidung über den Antrag auf 
Erziehungsurlaub zu beteiligen sind. 

(5) Behält der Pfarrer die Pfarrstelle oder allgemeinkirch
liche Aufgabe nicht, so gilt § 92 Abs. 2 entsprechend." 

6. In § 99 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,(4) Der in den Wartestand versetzte Pfarrer ist verpflich
tet, an Fortbildungsveranstaltungen der Vereinigten Kir
che und ihrer Gliedkirchen teilzunehmen. Das Nähere re
geln die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen je für ihren 
Bereich." 

7.	 In § 105 Abs. 3 Satz 1 werden das Wort "gesetzlicher" und 
die Worte "oder Pfleger" gestrichen. 

8.	 In § 119 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Gliedkirchen können hinsichtlich des Höchstzei
traumes für den Fall abweichende Regelungen treffen, 
daß der Pfarrer Inhaber einer Pfarrstelle werden soll." 

b)	 In Absatz 3 wird die [ahreszahl ,,1993" durch die Jahres
zahl ,,1995" ersetzt. 

9. Die Anlage (Ordnung für die Schlichtu.ngsstelle) wird wie 
folgt geändert: 

a)	 In § 3 Satz 1 werden nach dem Wort "gebunden" die 
Worte "und zur Verschwiegenheit verpflichtet" einge
fügt. 

b)	 § 5 Satz 2 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Der Beistand muß einer Gliedkirche der Evangelischen 
Kirche in Deutschland angehören und zu kirchlichen 
Ämtern wählbar sein." 
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weise angerechnet werden. Der Probedienst dauert unter Be
rücksichtigung dieser Zeiten mindestens 1 Jahr. 

(2) Die Pröpstin oder der Propst bzw. die oder der zustän
dige Dienstaufsichtsführende erstattet dem NordeIbisehen 
Kirchenamt nach Ablauf von zwei Jahren Bericht. Die Pasto
rin oder der Pastor zur Anstellung wird von der Bischöfin 
oder dem Bischof in einem persönlichen Gespräch, an dem 
das Personaldezernat beteiligt wird, unter Darlegung der 
Gründe angehört. Hierüber wird ein Protokoll aufgenom
men. 

(3) Erziehungsurlaub kann bis zu 11 / 2 Jahren auf die Probe
dienstzeit angerechnet werden. Im Probedienst verbrachte 
Dienstzeiten von weniger als 6 Monaten werden nicht ange
rechnet. Es ist mindestens ein zusammenhängender Zeitraum 
von 1 Jahr im Probedienst abzuleisten. 

§11
 
(zu § 17 Abs. 1 pfG)
 

Die Entscheidung trifft das NordeIbisehe Kirchenamt im 
Einvernehmen mit dem Bischofskollegium. 

§ 12
 
(zu § 18 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 pfG)3
 

(1) Die Entscheidung trifft das Bischofskollegium im Ein
vernehmen mit dem NordeIbisehen Kirchenamt. 

(2) Die Pastorin oder der Pastor zur Anstellung ist zu ent
lassen, wenn sie oder er sich nicht innerhalb von einem Jahr 
nach Verleihung der Bewerbungsfähigkeit um eine Pfarrstelle 
beworben hat. 

(3) Die Pastorin oder der Pastor zur Anstellung, deren oder 
dessen Bewerbung nicht innerhalb von zwei Jahren nach Ver
leihung der Bewerbungsfähigkeit zur Berufung zur Pastorin 
oder zum Pastor geführt haben, ist zu entlassen. 

§13 
(zu § 23 Abs. 1 pfG) 

Die Entscheidung trifft das Bischofskollegium im Einver
nehmen mit dem NordeIbisehen Kirchenamt. 

§ 14
 
(zu § 26 pfG)
 

An die Stelle der Amtsbezeichnung "Pfarrerin" und "Pfar
rer" treten die Amtsbezeichnungen "Pastorin" und "Pastor". 

§ 15
 
(zu § 27 PfG)
 

Die Verpflichtung auf die kirchlichen Ordnungen ist nach 
folgendem Wortlaut vorzunehmen: "Ich verspreche, allen 
Dienst, der mir in der NordeIbisehen Evangelisch-Lutheri
schen Kirche jetzt und künftig anvertraut wird, nach den in 
der NordeIbisehen Evangelisch-Lutherischen Kirche gelten
den Ordnungen treu und gewissenhaft auszurichten." 

§ 16
 
(zu § 35 Abs. 2/Abs. 5 PfG)
 

Artikel 11 Satz 2 der Verfassung ist zu beachten. 

§ 17
 
(zu § 44 pfG)
 

(1) Die Vertretung erstreckt sich auf den gesamten pfar
ramtlichen Dienst einschließlich der Verwaltung.(2) Pastorin
nen und Pastoren in einem eingeschränkten Dienstverhältnis 

§ 12 Abs. Lund Abs. 2 PfGErgG beziehen sich auf § 18 Abs. 1 und 
Abs. 2 Nr. 3 Pfarrergesetz VELKD, § 12 Abs. 3 PfCErgG auf § 18 
Abs. 3 Pfarrergesetz VELKD 

sind zur Vakanzvertretung verpflichtet; der Umfang der zu
sätzlichen Verpflichtung soll in einem entsprechenden Ver
hältnis zur Einschränkung des Dienstverhältnisses stehen. 

§ 18
 
(zu § 45 Abs. 1 und Abs. 2pfG)4
 

(1) Dienstsitz ist für Pastorinnen und Pastoren in Gemein
depfarrstellen die Kirchengemeinde, für die übrigen Pastorin
nen und Pastoren der Ort, an dem die Dienststelle ihren Sitz 
hat, es sei denn, daß im Einzelfall ein anderer Ort durch die 
Anstellungskörperschaft festgelegt ist. Über Ausnahmege
nehmigungen entscheidet das NordeIbisehe Kirchenamt auf 
Antrag des Kirchenvorstandes nach Anhörung des Kirchen
kreisvorstandes bzw. auf Antrag des Stellenträgers. 

(2) Räume der Dienstwohnung, die die Pastorin oder der 
Pastor als Wohnung für sich und die zum Haushalt gehören
den Personen sowie für die Ausübung des Amtes nicht benö
tigt und die von ihr oder ihm freigegeben werden, sind der 
Kirchengemeinde oder dem sonstigen Anstellungsträger für 
kirchliche Zwecke zur Verfügung zu stellen. Soweit Räume 
für kirchliche Zwecke nicht verwendet werden können, darf 
die Pastorin oder der Pastor sie mit Zustimmung des Kirchen
vorstandes bzw. des sonstigen Anstellungsträgers an dritte 
Personen vermieten. Die Mieteinnahmen stehen dann je zur 
Hälfte der Pastorin oder dem Pastor und der Kirchengemein
de bzw. dem Anstellungsträger zu. Diese Bestimmungen gel
ten entsprechend für Nebengebäude sowie für den Hausgar
ten. Bei der Vermietung von Garagen fließt die Mieteinnahme 
in voller Höhe der Kirchengemeinde oder dem Anstel
lungsträger zu. 

§ 19
 
(zu § 46 PfG)
 

Entfernt sich die Pastorin oder der Pastor aus dem Dienst
bereich, so ist dies bei voraussichtlich mehr als 36-stündiger 
Abwesenheit der Pröpstin oder dem Propst unter Angabe der 
Gründe und Mitteilung der Vertretungsregelung vorher an
zuzeigen und um Zustimmung zu bitten. Bei 24-stündiger 
Abwesenheit ist für eine Vertretungsregelung zu sorgen. Für 
Pastorirmen und Pastoren in gesamtkirchlichen Diensten und 
Werken gelten die örtlichen Dienstanweisungen. 

§ 20
 
(zu § 49 Abs. 2 PfG)
 

Die Kirchenleitung kann im Einvernehmen mit dem Bi
schofskollegium und nach Anhörung der Pastorenvertretung 
Bestimmungen über Veränderungen und den Gebrauch der 
Amtskleidung erlassen, Eine grundsätzliche Neuregelung be
darf der Zustimmung der Synode. Außer bei Gottesdiensten, 
gottesdienstlichen Handlungen sowie Amtshandlungen darf 
die Amtskleidung nicht getragen werden. 

§ 21
 
(zu § 50 PfG)
 

Die Ausnahmegenehmigung erteilt bei den Inhaberinnen 
oder Inhabern von Pfarrstellen der Kirchengemeinden und 
Kirchenkreise die Pröpstin oder der Propst, im übrigen die 
oder der sonstige Dienstaufsichtsführende. 

§ 22
 
(zu § 52 PfG)
 

Eheschliel5ung und kirchliche Trauung sind der Bischöfin 
oder dem Bischof und dem Nordelbischen Kirchenamt anzu
zeigen. 

§ 18 Abs. 1 PfGErgG bezieht sich auf § 45 Abs. 1 Pfarrergesetz 
VELKD, § 18 Abs. 2 PfGErgG auf § 45 Abs. 2 Pfarrergesetz VELKD 
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§ 23
 
(zu § 54 Abs. 2 und Abs. 3, 5 und 6 PfG)5
 

(1) Das NordeIbisehe Kirchenamt ist auch über die Ehe
scheidung zu unterrichten. 

(2) Die Entscheidung über die Versetzung in den Warte
stand bzw. in den Ruhestand und die Entscheidung über die 
Untersagung der Ausübung des Dienstes trifft die Kirchenlei
tung. 

(3) Pastorinnen und Pastoren in einem privatrechtliehen 
Dienstverhältnis kann der Dienstvertrag gekündigt werden. 

§ 24
 
(zu § 56 PfG)
 

Die Zustimmung erteilt das Nordelbische Kirchenamt nach 
Stellungnahme durch die Pröpstin oder den Propst, bei Pfarr
stellen für einen allgemeinkirchlichen Dienst durch die zu
ständige Stelle. Entsprechendes gilt für die Untersagung der 
Fortführung einer Tätigkeit oder von Ehrenämtern. 

§ 25
 
(zu § 58 PfG)
 

(1) Kandidatur und Wahl sind der Bischöfin oder dem Bi
schof, der Pröpstin oder dem Propst oder der oder dem Dien
staufsichtsführenden und dem Nordelbischen Kirchenamt 
anzuzeigen. 

(2) Die Vorschrift bezieht sich auf alle Körperschaften des 
Bundes, der Länder, der Kreise und der Gemeinden sowie der 
übernationalen Zusammenschlüsse. 

(3) Wird eine Pastorin oder ein Pastor für eine Wahl in eine 
Körperschaft des Bundes, eines Landes oder eines übernatio
nalen Zusammenschlusses aufgestellt, so ist ihr oder ihm auf 
Antrag innerhalb der letzten zwei Monate vor dem Wahltag 
der zur Vorbereitung der Wahl erforderliche Urlaub unter 
Wegfall der Bezüge zu gewähren. 

(4) Eine Beurlaubung nach Absatz 3 endet zwei Wochen 
nach dem Wahltag, wenn die Pastorin oder der Pastor nicht 
gewählt ist oder die Wahl nicht angenommen hat. 

(5) Nimmt eine Pastorin oder ein Pastor auf Europa-, Bun
des- oder Landesebene ein Ministeramt oder ein Abgeordne
tenmandat an, so wird sie oder er unter Verlust der Pfarrstelle 
ohne Dienstbezüge beurlaubt. Die während der Beurlaubung 
geleistete Dienstzeit kann auf die Besoldung und Versorgung 
angerechnet werden. 

§ 26
 
(zu § 59 PfG)
 

Die Zustimmung zum Wehrdienst und zu Wehrübungen 
erteilt das Nordelbische Kirchenamt. 

§ 27
 
(zu § 63 PfG)
 

Für die Ermahnungen und Entscheidungen über Weiterun
gen ist die Pröpstin oder der Propst zuständig. 

§ 28
 
(zu § 64 Abs. 1 PfG)
 

Die Entscheidung trifft die Pröpstin oder der Propst oder 
die mit der Dienstaufsicht betraute Stelle. Das Nordelbische 

§ 23 Abs. 1 PfGErgG bezieht sich auf § 54 Abs. 2 Pfarrergesetz 
VELKD, § 23 Abs. 2 und Abs. 3 PfGErgG auf § 54 Abs. 3, Abs. 5 
und Abs. 6 Pfarrergesetz VELKD 

Kirchenamt und die Bischöfin oder der Bischof sind unver
züglich zu unterrichten. Die Entscheidung bedarf der Bestäti
gung durch das Nordelbische Kirchenamt. Sie kann vom Nor
delbischen Kirchenamt im Einvernehmen mit der Bischöfin 
oder dem Bischof ganz oder teilweise aufgehoben werden. 

§ 29
 
(zu § 75 PfG)
 

Die Kirchenleitung wird ermächtigt, die Fragen der Füh
rung der Personalakten, die Fragen des Datenschutzes und 
die Einsichtnahme in Personalakten durch Rechtsverordnung 
zu regeln. 

§ 30
 
(zu § 77 PfG)
 

(1) Gegen Entscheidungen des Nordelbischen Kirchenam
tes kann die Pastorin oder der Pastor innerhalb 1 Monats nach 
Bekanntmachung der Entscheidung Beschwerde bei der Stelle 
einlegen, die die Entscheidung getroffen hat. Die Beschwerde 
gegen Entscheidungen nach den §§ 82 bis 87 PfG hat keine 
aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde ist zu begründen. 
Hält die Stelle, die die Entscheidung getroffen hat, die Be
schwerde für begründet, so hilft sie ihr ab. Hilft die Stelle der 
Beschwerde nicht ab, so ergeht ein Beschwerdebescheid. Die
sen erläßt die Kirchenleitung, soweit es sich um eine Entschei
dung des Nordelbischen Kirchenamtes handelt. Bei Entschei
dungen der Kirchenleitung. ist nochmals in der Kirchenlei
tung darüber zu befinden. Uber die Beschwerde ist innerhalb 
von 2 Monaten zu entscheiden. Gegen diese Entscheidung 
kann innerhalb 1 Monats Klage beim Kirchengericht erhoben 
werden. Das Nähere regelt das Kirchengerichtsgesetz und die 
dazu erlassene Kirchengerichtsordnung in der jeweils gelten
den Fassung. 

(2) Die Bescheide werden in der Regel durch Postzustellung 
mit Zustellungsurkunde zugestellt. 

(3) Das Verfahren vor dem Kirchengericht ist mit Rücksicht 
auf Amt und Gemeinde sowie auf die Person und Familie der 
Pastorin oder des Pastors beschleunigt durchzuführen. 

§ 31
 
(zu 80 § Abs.I Nr. 1 PfG)
 

Wird die Pfarrstelle vor Ablauf von fünf Jahren gewechselt, 
sind Umzugskosten nicht zu zahlen. Über Ausnahmen ent
scheidet das Nordelbische Kirchenamt. 

§ 32
 
(zu § 82 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 PfG)6
 

(1) Sechs Monate vor Ablauf der in § 82 Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 2 PfG benannten Fristen weist das Nordelbische Kirchen
amt die Pastorin oder den Pastor auf die Möglichkeit einer 
Versetzung hin. 

(2) Eine Versetzung nach § 82 Abs. 1 Nr. 1 PfG findet nach 
folgenden Bestimmungen statt 

a)	 Nach Ablauf der IO-jährigen Amtszeit der Pastorin oder 
des Pastors in der Pfarrstelle berät der Kirchenvorstand un
ter dem Vorsitz der Pröpstin oder des Propstes und in Ge
genwart der Pastorin oder des Pastors über die gemeinsa
me Arbeit. Das Ergebnis dieser Beratung ist beschlußmäßig 
festzustellen. Der Kirchenvorstand kann in dieser Sitzung, 
die innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der IO-jährigen 

6	 § 32 Abs, 1 und Abs. 2 PfGErgGbeziehen sich auf § 82Abs. 1 Nr. 1 
Pfarrergesetz VELKD, § 32 Abs. 3 PfGErgG auf § 82 Abs. 4 
Pfarrergesetz VELKD 

5 
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§2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über per
sönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person (betroffene Person). 

(2) Eine Datei ist 

1.	 eine Sammlung von Daten, die durch automatisierte Ver
fahren nach bestimmten Merkmalen ausgewertet werden 
kann (automatisierte Datei), oder 

2. jede sonstige Sammlung von Daten, die gleichartig aufge
baut ist und nach bestimmten Merkmalen geordnet, umge
ordnet und ausgewertet werden kann (nicht-automat
isierte Datei). 

Nicht hierzu gehören Akten und Aktensammlungen, es sei 
denn, daß sie durch automatisierte Verfahren umgeordnet 
und ausgewertet werden können. 

(3) Eine Akte ist jede sonstige amtlichen oder dienstlichen 
Zwecken dienende Unterlage; dazu zählen auch Bild- und 
Tonträger. Nicht hierunter fallen Vorentwürfe und Notizen, 
die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen. 

(4) Erheben ist das Beschaffen von Daten über die betroffene 
Person. 

(5) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, 
Sperren und Löschen von Daten. Im einzelnen ist, ungeachtet 
der dabei angewendeten Verfahren: 

1.	 Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren 
von Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer weite
ren Verarbeitung oder Nutzung, 

2.	 Verändern das inhaltliche Umgestalten von gespeicherten 
Daten, 

3. Übermitteln das	 Bekanntgeben von gespeicherten oder 
durch Datenverarbeitung gewonnenen Daten an Dritte in 
der Weise, daß 
a) die Daten durch die speichernde an die aufnehmende 

Stelle weitergegeben werden oder 

b) Dritte	 von der speichernden Stelle zur Einsicht oder 
zum Abruf bereitgehaltene Daten einsehen oder abru
fen, 

4. Sperren	 das Kennzeichnen gespeicherter Daten, um ihre 
weitere Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken, 

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter Daten. 

(6) Nutzen ist jede Verwendung von Daten, soweit es sich 
nicht um Verarbeitung handelt. 

(7) Anonymisieren ist das Verändern von Daten derart, daß 
die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhält
nisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig 
großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer be
troffenen Person zugeordnet werden können. 

(8) Speichernde Stelle ist jede Person oder Stelle, die Daten 
für sich selbst speichert oder durch andere im Auftrag spei
ehern läßt. 

(9) Dritte sind Personen und Stellen außerhalb der spei
chernden Stelle. Dritte sind nicht die betroffene Person sowie 
diejenigen Personen und Stellen, die im Geltungsbereich die
ses Kirchengesetzes personenbezogene Daten im Auftrag ver
arbeiten oder nutzen. 

§3 
Datenerhebung 

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, 
wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der erheben
den kirchlichen Stelle erforderlich ist. 

(2) Personenbezogene Daten sind bei der betroffenen Per
son zu erheben. Ohne ihre Mitwirkung dürfen sie nur erhoben 
werden, wenn 

1.	 eine kirchliche oder staatliche Rechtsvorschrift dies vor
sieht oder 

2. die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages die Erhebung 
erfordert und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, daß 
überwiegende schutzwürdige Interessen verletzt werden, 
sofern 

a) die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung 
bei anderen Personen oder kirchlichen Stellen erforder
lich macht oder 

b) die Erhebung bei der betroffenen Person einen unver
hältnismäßigen Aufwand erforderte oder 

c) die betroffene Person einer durch Rechtsvorschrift fest
gelegten Auskunftspflicht nicht nachgekommen und 
über die beabsichtigte Erhebung der Daten unterrichtet 
worden ist. 

(3) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen 
Person erhoben, so ist sie auf Verlangen über den Erhebungs
zweck, über die Rechtsvorschrift. die zur Auskunft verpflich
tet, und über die Folgen der Verweigerung von Angaben auf
zuklären. 

(4) Werden personenbezogene Daten statt bei der betroffe
nen Person bei einer nicht-kirchlichen oder nicht-öffentlichen 
Stelle erhoben, so ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift. die zur 
Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Anga
ben hinzuweisen. 

§4 
Datenverarbeitung und -nutzung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten und deren 
Nutzung sind nur zulässig, wenn dieses Gesetz oder eine an
dere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet oder soweit 
die betroffene Person eingewilligt hat. 

(2)Wird die Einwilligung bei der betroffenen Person einge
holt, ist sie auf den Zweck der Speicherung und einer vorge
sehenen Übermitt lung sowie auf Verlangen auf die Folgen 
der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwil
ligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer 
Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die Einwil
ligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt 
werden, ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erschei
nungsbild der Erklärung hervorzuheben. 

§5 
Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung 

(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezo
gener Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in der Zu
ständigkeit der speichernden kirchlichen Stelle liegenden 
Aufgabe erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt, für die 
die Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausge
gangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke geändert oder 
genutzt werden, für die sie gespeichert worden sind. 

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere 
Zwecke ist nur zulässig, wenn 



Nr.3	 GVOBl.1994 Seite 37 

1. eine kirchliche Rechtsvorschrift dies vorsieht, 

2. eine staatliche Rechtsvorschrift dies vorsieht und kirchli
che Interessen nicht entgegenstehen, 

3. die betroffene Person eingewilligt hat, 

4. offensichtlich ist,	 daß es im Interesse der betroffenen Per
son liegt, und kein Grund zu der Annahme besteht, daß sie 
in Kenntnis des anderen Zweckes ihre Einwilligung ver
weigern würde, 

5.	 Angaben der betroffenen Person überprüft werden müs
sen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtig
keit bestehen, 

6.	 die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnom
men werden können oder die speichernde kirchliche Stelle 
sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, daß das schutzwür
dige Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluß 
der Zweckänderung offensichtlich überwiegt, 

7.	 Grund zu der Annahme besteht, daß andernfalls die Wahr
nehmung des Auftrages der Kirche gefährdet würde, 

8. es	 zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 
der Rechte einer anderen Person erforderlich ist oder 

9.	 es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erfor
derlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durch
führung des Forschungsvorhabens das Interesse der be
troffenen Person an dem Ausschluß der Zweckänderung 
erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf an
dere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Auf
wand erreicht werden kann. 

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke 
liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Visitations-, 
Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, 
der Revision oder der Durchführung von Organisationsunter
suchungen für die speichernde kirchliche Stelle dient. Das gilt 
auch für die Verarbeitung oder Nutzung zu Ausbildungs
und Prüfungszwecken durch die speichernde kirchliche Stel
le, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen der 
betroffenen Person entgegenstehen. 

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu 
Zwecken der Datenschutzkontrolle. der Datensicherung oder 
zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer 
Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur 
für diese Zwecke verwendet werden. 

§6 
Datengeheimnis 

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten 
oder zu nutzen (Datengeheinmis). Diese Personen sind - so
weit sie nicht aufgrund anderer kirchlicher Bestimmungen 
zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden - bei der Aufnah
me ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. 
Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tä
tigkeit fort. 

§7 
Unabdingbare Rechte der betroffenen Person 

(1) Die Rechte der betroffenen Person auf Auskunft (§ 15) 
und auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten 
(§ 16) können nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen 
oder beschränkt werden. 

(2) Sind die Daten der betroffenen Person in einer Datei ge
speichert, bei der mehrere Stellen speicherungsberechtigt 
sind, und ist die betroffene Person nicht in der Lage, die spei

chernde Stelle festzustellen, so kann sie sich an jede dieser 
Stellen wenden. Diese ist verpflichtet, das Vorbringen der be
troffenen Person an die speichernde Stelle weiterzuleiten. Die 
betroffene Person ist über die Weiterleitung und die spei
chernde Stelle zu unterrichten. 

§8
 
Schadensersatz durch kirchliche Stellen
 

(1) Fügt eine kirchliche Stelle der betroffenen Person durch 
eine nach den Vorschriften dieses Kirchengesetzes oder nach 
anderen kirchlichen Vorschriften über den Datenschutz un
zulässige oder unrichtige automatisierte Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist sie der be
troffenen Person zum Ersatz des daraus entstehenden Scha
dens verpflichtet. Für die Verarbeitung der von staatlichen 
oder kommunalen Stellen sowie von Sozialleistungsträgern 
übermittelten personenbezogenen Daten durch kirchliche 
Stellen, die nicht privatrechtlich organisiert sind, gilt diese 
Verpflichtung zum Schadensersatz unabhängig von einem 
Verschulden; bei einer schweren Verletzung des Persönlich
keitsrechts ist der betroffenen Person der Schaden, der nicht 
Vermögensschaden ist, angemessen in Geld zu er setzen. 

(2) Die Ansprüche nach Absatz 1 Satz 2 sind insgesamt bis 
zu einem Betrag in Höhe von 250 000 Deutsche Mark be
grenzt. Ist aufgrund desselben Ereignisses an mehrere Perso
nen Schadensersatz zu leisten, der insgesamt den Höchstbe
trag von 250 000 Deutsche Mark übersteigt, so verringern sich 
die einzelnen Schadensersatzleistungen im dem Verhältnis, in 
dem ihr Gesamtbetrag zum Höchstbetrag steht. 

(3) Sind bei einer Datei mehrere Stellen speicherungsbe
rechtigt und ist die geschädigte Person nicht in der Lage, die 
speichernde Stelle festzustellen, so haftet jede dieser Stellen. 

(4) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner im 
Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

(5) Auf das Mitverschulden der betroffenen Person ist § 254 
und auf die Verjährung § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
entsprechend anzuwenden. 

(6) Macht eine betroffene Person gegenüber einer kirchli
chen Stelle einen Anspruch auf Schadensersatz wegen einer 
nach diesem Kirchengesetz oder anderen Vorschriften über 
den Datenschutz unzulässigen oder unrichtigen automat
isierten Datenverarbeitung geltend und ist streitig, ob der 
Schaden die Folge eines von der speichernden Stelle zu ver
tretenden Umstandes ist, so trifft die Beweislast die speichern-
de Stelle. 

(7) Vorschriften, nach denen Ersatzpflichtige in weiterem 
Umfang als nach dieser Vorschrift haften oder nach denen an
dere für den Schaden verantwortlich sind, bleiben unbe
rührt.§ 9 

Technische und organisatorische MaßnahmenKirchliche 
Stellen, die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten 
verarbeiten, haben die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausfüh
rung der Vorschriften dieses Kirchengesetzes, insbesondere 
die in der Anlage zu diesem Kirchengesetz genannten Anfor
derungen, zu gewährleisten. Erforderlich sind Maßnahmen, 
deren Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
angestrebten Schutzzweck steht. 

§1O
 
Einrichtung automatisierter Abrufverfahren
 

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das 
die Übermittlung personenbezogener Daten durch Abruf er
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(8) Vorschriften der kirchlichen Stellen, die das Archivwe
sen betreffen, bleiben unberührt. 

§ 17
 
Anrufung der Beauftragten für den Datenschutz
 

Jede Person kann sich an den zuständigen Beauftragten 
oder die zuständige Beauftragte für den Datenschutz wenden, 
wenn sie der Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung ihrer personenbezogenen Daten durch kirchliche 
Stellen in ihren Rechten verletzt worden zu sein. Für die Erhe
bung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen 
Daten durch kirchliche Gerichte gilt dies nur, soweit diese in 
eigenen Angelegenheiten als Verwaltung tätig werden. 

§ 18
 
Beauftragte für den Datenschutz
 

(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland und die 
Gliedkirchen bestellen für ihren Bereich Beauftragte für den 
Datenschutz. Die Gliedkirchen können bestimmen, daß für 
ihren diakonischen Bereich besondere Beauftragte für den Da
tenschutz bestellt werden. 

(2) Zu Beauftragten für den Datenschutz dürfen nur Perso
nen bestellt werden, welche die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzen. Die 
beauftragte Person ist auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Amtspflichten und die Einhaltung der kirchlichen Ordnun
gen zu verpflichten. 

(3)Beauftragte für den Datenschutz sind in Ausübung ihres 
Amtes an Weisungen nicht gebunden und nur dem kirchli
chen Recht unterworfen. Der oder die Beauftragte für den Da
tenschutz bei der Evangelischen Kirche in Deutschland unter
steht der Rechtsaufsicht des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland und der Dienstaufsicht des Präsidenten oder 
der Präsidentin des Kirchenamtes. Die Gliedkirchen regeln 
die Rechtsstellung der Beauftragten für den Datenschutz je
weils für ihren Bereich. 

(4) Beauftragte für den Datenschutz erha lten die für die Er
füllung ihrer Aufgaben notwendige Personal- und Sachaus
stattung. 

(5) Für Beauftragte für den Datenschutz sollen ständige 
Vertreter oder Vertreterinnen bestellt werden. Die Beauftrag
ten für den Datenschutz sollen dazu gehört werden. 

(6) Die für den Zuständigkeitsbereich der Beauftragten für 
den Datenschutz geltenden Vorschriften des Kirchenbeam
tenrechts über die Annahme von Geschenken und über die 
Verschwiegenheitspflicht gelten entsprechend. 

(7) Beauftragte für den Datenschutz sind verpflichtet, über 
die ihnen amtlich bekanntgewordenen Angelegenheiten Ver
schwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen 
im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkun
dig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung be
dürfen. Die Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses. Beauftragte für den Daten
schutz dürfen, auch wenn sie nicht mehr im Amt sind, über 
Angelegenheiten, die der Verschwiegenheit unterliegen, ohne 
Genehmigung ihrer Dienstherren weder vor Gericht noch 
außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. 

§ 19
 
Aufgaben der Beauftragten für den Datenschutz
 

(1) Beauftragte für den Datenschutz wachen über die Ein
haltung der Vorschriften über den Datenschutz. 

(2) Werden personenbezogene Daten in Akten verarbeitet 
oder genutzt, prüfen sie die Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung, wenn betroffene Personen ihnen hinreichende An
haltspunkte dafür darlegen, daß sie dabei in ihren Rechten 
verletzt worden sind, oder den Beauftragten für den Daten
schutz hinreichende Anhaltspunkte für eine derartige Verlet
zung vorliegen. 

(3) Beauftragte für den Datenschutz können Empfehlungen 
zur Verbesserung des Datenschutzes geben und kirchliche 
Stellen in Fragen des Datenschutzes beraten. 

(4) Auf Anforderung der kirchenleitenden Organe haben 
die Beauftragten für den Datenschutz Gutachten zu erstatten 
und Berichte zu geben. 

(5)Die in § 1 bezeichneten kirchlichen Stellen sind verpflich
tet, die Beauftragten für den Datenschutz bei der Erfüllung 
ihrer Aufga ben zu unterstützen. Auf Verlangen ist ihnen 
Auskunft sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten über 
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezoge
ner Daten zu geben, insbesondere in die gespeicherten Daten 
und in die Datenverarbeitungsprogramme; ihnen ist jederzeit 
Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren. 

(6) Kirchliche Gerichte unterliegen der Prüfung der Beauf
tragten für den Datenschutz nur, soweit sie in eigenen Ange
legenheiten als Verwaltung tätig werden. 

(7) Der Prüfung durch die Beauftragten für den Daten
schutz unterliegen nicht: 

1.	 personenbezogene Daten, die dem Beicht- und Seelsorge
geheimnis unterliegen, 

2. personenbezogene Daten, die dem Post- und Fernmeldege
heimnis unterliegen. 

3. personenbezogene Daten, die dem Arztgeheimnis unterlie
gen, 

4. personenbezogene Daten in Personalakten, 

wenn die betroffene Person der Prüfung der auf sie bezoge
nen Daten im Einzelfall zulässigerweise gegenüber den Be
auftragten für den Datenschutz widerspricht. 

(8) Der oder die Beauftragte für den Datenschutz teilt das 
Ergebnis der Prüfung der zuständigen kirchlichen Stelle mit. 
Damit können Vorschläge zur Verbesserung des Datenschut
zes, insbesondere zur Beseitigung von festgestellten Mängeln 
bei der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Da
ten, verbunden sein. § 20 bleibt unberührt. 

(9) Die kirchlichen Beauftragten für den Datenschutz sollen 
zusammenarbeiten und mi t den staatlichen und kommunalen 
Beauftragten Erfahrungen austauschen. 

§ 20 
Beanstandungsrecht der Beauftragten für den Datenschutz 

(1) Stellen Beauftragte für den Datenschutz Verstöße gegen 
die Datenschutzbestimmungen oder sonstige Mängel bei der 
Verwendung personenbezogener Daten fest, so beanstanden 
sie dies gegenüber den zuständigen kirchlichen Stellen und 
fordern zur Stellungnahme innerhalb einer von ihnen zu be
stimmenden Frist auf. 

(2) Der oder die Beauftragte für den Datenschutz kann von 
einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme 
verzichten, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder 
inzwischen beseitigte Mängel handelt. 

(3) Mit der Beanstandung kann der oder die Beauftragte für 
den Datenschutz Vorschläge zur Beseitigung der Mängel und 
zur sonstigen Verbesserung des Datenschutzes verbinden. 
Wird der Beanstandung nicht abgeholfen, so ist der oder die 
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Beauftragte für den Datenschutz befugt, sich an das jeweilige 
kirchenleitende Organ zu wenden. 

(4) Die gemäß Absatz 1 abzugebende Stellungnahme soll 
auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die auf
grund der Beanstandung von den kirchlichen Stellen getrof
fen worden sind. 

§ 21 
Dateienregister 

(1) Der oder die Beauftragte für den Datenschutz führt ein 
Register der automatisiert geführten Dateien, in denen perso
nenbezogene Daten gespeichert werden. Das Register kann 
von jeder Person eingesehen werden, die ein berechtigtes In
teresse nachweist. 

(2) Die kirchlichen Stellen sind verpflichtet, ihre automat
isiert geführten Dateien bei dem oder der zuständigen Beauf
tragten für den Datenschutz zu melden. 

§ 22
 
Betriebsbeauftragte für den Datenschutz
 

(1) Für die kirchlichen Werke und Einrichtungen mit eige
ner Rechtspersönlichkeit sind Betriebsbeauftragte für den Da
tenschutz zu bestellen. Für mehrere Werke und Einrichtun
gen können gemeinsame Betriebsbeauftragte für den Daten
schutz bestellt werden. 

(2) Zu Betriebsbeauftragten für den Datenschutz dürfen nur 
Personen bestellt werden, die die zur Erfüllung ihrer Aufga
ben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzen. 

(3) Die Betriebsbeauftragten für den Datenschutz sind den 
gesetzlich oder verfassungsmäßig berufenen Organen der 
Werke oder der Einrichtungen unmittelbar zu unterstellen. 
Sie sind im Rahmen ihrer Aufgaben weisungsfrei. Sie dürfen 
wegen dieser Tätigkeit nicht benachteiligt werden. Sie sind 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

(4) Betriebsbeauftragte für den Datenschutz haben die Aus
führung der Bestimmungen über den Datenschutz sicherzu
stellen. Zu diesem Zweck können sie sich in Zweifelsfällen an 
den Beauftragten oder die Beauftragte für den Datenschutz (§ 
18) wenden. Sie haben insbesondere 

1. die	 ordnungsmäßige Anwendung der Datenverarbei
tungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene Da
ten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; 

2.	 die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen 
Personen durch geeignete Maßnahmen mit den Bestim
mungen über den Datenschutz, bezogen auf die besonde
ren Verhältnisse ihres Aufgabenbereiches, vertraut zu ma
chen. 

(5) Zu Betriebsbeauftragten für den Datenschutz sollen die
jenigen nicht bestellt werden, die mit der Leitung der Daten
verarbeitung beauftragt sind oder denen die Aufsicht über die 
Einhaltung eines ausreichenden Datenschutzes obliegt. 

§ 23
 
Zweckbindung bei personenbezogenen Daten,
 

die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis
 
unterliegen
 

(1) Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder beson
deren Amtsgeheimnis unterliegen und die von der zur Ver
schwiegenheit verpflichteten kirchlichen Stelle in Ausübung 
ihrer Berufs- oder Amtspflicht zur Verfügung gestellt worden 
sind, dürfen von der speichernden Stelle nur für den Zweck 
verarbeitet oder genutzt werden, für den sie ihr überlassen 

worden sind. In die Übermittlung nach den §§ 12 und 13 muß 
die zur Verschwiegenheit verpflichtete Stelle einwilligen. 

(2) Für einen anderen Zweck dürfen die Daten nur verarbei
tet oder genutzt werden, wenn die Änderung des Zwecks 
durch besonderes Gesetz zugelassen ist. 

§ 24
 
Datenerhebung. -verarbeitung und -nutzung
 

bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen
 

(1) Die kirchlichen Stellen dürfen Daten ihrer Beschäftigten, 
Bewerber und Bewerberinnen nur erheben, verarbeiten oder 
nutzen, soweit dies zur Eingliederung, Durchführung, Been
digung oder Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses 
oder zur Durchführung organisatorischer, personeller und 
sozialer Maßnahmen, insbesondere auch zu Zwecken der Per
sonalplanung und des Personaleinsatzes. erforderlich ist oder 
eine Rechtsvorschrift. ein Tarifvertrag oder eine Dienstverein
barung dies vorsieht. 

(2) Eine Übermittlung der Daten von Beschäftigten an Stel
len außerhalb des kirchlichen Bereichs ist nur zulässig, wenn 
kirchliche Interessen nicht entgegenstehen und 

1.	 die empfangende Stelle ein überwiegendes rechtliches In
teresse darlegt, 

2.	 Art oder Zielsetzung der dem oder der Beschäftigten über
tragenen Aufgaben die Übermittlung erfordert, 

3. offensichtlich ist, daß die Übermittlung im Interesse der be
troffenen Person liegt und keine Anhaltspunkte vorliegen, 
daß sie in Kenntnis des Übermittlungszwecks ihre Einwil
ligung nicht erteilen würde. 

(3) Die Übermittlung an künftige Dienstherren oder Arbeit
geber und Arbeitgeberinnen ist nur mit Einwilligung der be
troffeneu Person zulässig, es sei denn, daß eine Abordnung 
oder Versetzung vorbereitet wird, die der Zustimmung des 
oder der Beschäftigten nicht bedarf. 

(4) Verlangt die kirchliche Stelle zur Eingehung oder im 
Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses medizinische 
oder psychologische Untersuchungen und Tests, hat sie An
laß und Zweck der Begutachttmg möglichst tätigkeitsbezogen 
zu bezeichnen. Ergeben sich keine medizinischen oder psy
chologischen Bedenken, darf die kirchliche Stelle lediglich die 
Übermittlung des Ergebnisses der Begutachtung verlangen; 
ergeben sich Bedenken, darf auch die Übermittlung der fest
gestellten möglichst tätigkeitsbezogenen Risikofaktoren ver
langt werden. Im übrigen ist eine Weiterverarbeitung der bei 
den Untersuchungen oder Tests erhobenen Daten nur mit 
Einwilligung der betroffenen Person zulässig. 

(5) Personenbezogene Daten, die vor der Eingehung eines 
Beschäftigungsverhältnisses erhoben wurden, sind unver
züglich zu löschen, sobald feststeht, daß ein Beschäftigungs
verhältnis nicht zustande kommt. Nach Beendigung eines Be
schäftigungsverhältnisses sind personenbezogene Daten zu 
löschen, soweit diese Daten nicht mehr benötigt werden. § 16 
Absatz 3 gilt entsprechend. 

(6) Die Ergebnisse medizinischer oder psychologischer Un
tersuchungen und Tests der Beschäftigten dürfen automat
isiert nur verarbeitet werden, wenn dies dem Schutz des oder 
der Beschäftigten dient. 

(7) Soweit Daten der Beschäftigten im Rahmen der Maßnah
men zur Datensicherung nach der Anlage zu § 9 gespeichert 
werden, dürfen sie nicht zu anderen Zwecken, insbesondere 
nicht zu Zwecken der Verhaltens- oder Leistungskontrolle ge
nutzt werden. 
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8.	 zu gewährleisten, daß personenbezogene Daten, die im 
Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Wei
sungen des Auftraggebers verarbeitet werden können 
(Auftragskontrolle), 

9.	 zu verhindern, daß bei der Übertragung personenbezoge
ner Daten sowie beim Transport von Datenträgern die 

Daten unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder gelöscht 
werden können (Transportkontrolle), 

10.	 die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation 
so zu gestalten, daß sie den besonderen Anforderungen 
des Datenschutzes gerecht wird (Organisationskontrolle). 

Bekanntmachungen 

Haushaltsbeschluß und Haushaltsplan 
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 

für das Rechnungsjahr 1994 

Kiel, den 7. Februar 1994 

A. 

Die Synode hat am 5. Februar 1994 folgenden 

Haushaltsbeschluß 1994 

gefaßt: 

1. Aufgrund der Artikel 68 Abs. 1 Buchst. bund 79 der Ver
fassung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche und gem. 
§§ 3 und 14 des Kirchengesetzes über das Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen in der NEK wird der Haus
haltsplan einschl. Gesamtstellenplan der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche für das Rechnungsjahr 1994 wie folgt 
festgestellt: 

Teilhaushalt "NEK 
(Sachbuch 00) 

Einnahmen: 
Ausgaben: 

Teilhaushalt "NEK 
(Sachbuch 02) 

Einnahmen: 
Ausgaben: 

Allgemeiner Haushalt" 

151.082.400 DM 
151.082.400 DM 

Investitionshaushalt" 

10.355.700 DM 
10.355.700 DM 

Teilhaushalt "Gesamtkirchliche Aufgaben" 
(Sachbuch 08) 

Einnahmen: 98.856.600 DM 
Ausgaben: 98.856.600 DM 

Teilhaushalt "Versorgung" (Sachbuch 09) 

Einnahmen: 94.522.600 DM 
Ausgaben: _94.522.600 DM 

Gesamtsumme Einnahmen 354.817.300 DM 
(Sachbuchteilzusammenstellung 
00 - (9) 

Gesamtsumme Ausgaben 354.817.300 DM 
(Sachbuchteilzusammenstellung 
00 - 09) 

1.2	 Der Teilhaushalt .Pfarrbesoldung - Gemeindepfarr
dienst" (Punkt.-Nr. 0510 im Sachbuch 11) schließt in 

Einnahme mit 128.877.100 DM 
Ausgabe mit: 128.877.100 DM 

ab. 

Davon sind aus Kirchensteuermitteln der Kirchen
kreise (Pfarrbesoldungsumlage) 114.003.000 DM be
reitzustellen. 

1.3	 Der Teilhaushalt "Kirchensteuer - Zuweisungen an 
die Kirchenkreise" (Funkt-Nr. 9220 im Sachbuch 12) 
wird in 

Einnahme auf 524.805.200 DM 
und 
Ausgabe auf: 524.805.200 DM 

festgesetzt. 

Gleichzeitig werden die dem Haushaltsplan als An
lagen beigefügten Wirtschaftspläne in Einnahme 
und Ausgabe festgestellt: 
Ev. Jugendheime Koppelsberg, 
Neukirchen, Bistensee, Hörnum 4.238.000 DM 
Jugendaufbauwerk Schieswig-Hoistein, 
Koppelsberg 660.000 DM 
Rechenzentrum Nordelbien-Berlin 11.183.000 DM 
Mütterkurheim Dahmeshöved 3.304.000 DM 
Wirtschaftsbereich Ev. Akademie 1.517.500 DM 

2.	 Der Finanzverteilung gern. § 2 des Finanzgesetzes wird 
eine Kirchensteuerverteilmasse von netto 721,0 Mio. DM 
zugrunde gelegt. 

3. Grundsätze und Plandaten der Kirchensteuerverteilung: 

3.1	 An dem bisherigen Grundsatz zur Verteilung der 
Kirchensteuerverteilmasse zwischen den Kirchen
kreisen und gesamtkirchlichem Anteil im Verhältnis 
70 : 30 wird festgehalten. 

3.2	 Für die Verteilung der Kirchensteuerverteilmasse 
werden für die Rechnungsjahre 1995 - 1996 gem. § 3 
Finanzgesetz folgende Plandaten angestrebt: 

gesamtkirchlicher Anteil 30,0 v.H. 
Schüsselzuweisungen an Kirchen
kreise zuzügl. Einzelbedarf 68,2 v.H. 
Sonderfonds 1,8 v.H. 

3.3	 In den folgenden Haushaltsjahren ist jeweils dar
über zu befinden, ob wegen besonderer Beiträge an 
die EKD für Hilfspläne für die ehemaligen Kirchen 
der BEK eine Veränderung der Verteilung vorge
nommen werden muß. 

4. Die	 Verteilung der Kirchensteuerverteilmasse für das 
Rechnungsjahr 1994 wird gem. § 4 Abs. 1 des Finanzgeset
zes wie folgt festgesetzt: 

4.1	 Kirchensteuerverteilmasse 
nach Ziff. 2 Z21.000.00QJ2I~ 

(nachrichtlich: 
davon 3,6580 % für EKD-Hilfsplan II) 

4.1.1 NEK-Anteil
 
33,6580 %: 242.674.000 DM
 

4.1.2	 Kirchensteuerzuweisungen an die Kirchenkreise: 
Schlüsselzuweisungen 
64,1152 % 462.271.000 DM 
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(nachrichtlich:
 
davon für Pfarrbesold ung bereitzustellen
 
114.003.00 DM)
 

Einzelbedarfszuweisungen an die Kirchenkreise
 
0,4161 % 3.000.000 DM 

Sonderfonds 
1,8107 13.055.000 DM 721.000.000 DM 

5. Verteilung eines Mehr- oder Minderaufkommens an Kir
chensteuerverteilmasse: 

5.1	 Ein Mehraufkommen an Kirchensteuerverteilmasse 
wird voll dem Teilhaushalt "Versorgung" zuge
führt. 

5.2	 Ein Minderaufkommen an Kirchensteuerverteil
masse 1994 wird mit: 

5.2.1 64,5313 v.H. hinsichtlich der 
Schlüsselzuweisungen 

5.2.2 1,8107 v.H. vom Sonderfonds und 
5.2.3 33,6580 v.H. beim gesamtkirchlichen Anteil 

berücksichtigt. 

6. Für die Berechnung	 der Schlüsselzuweisungen an Kir
chenkreise werden die nach dem Stand 1. September 1993 
festgestellten Gemeindegliederzahlen zugrunde gelegt: 

Angeln	 58.764 
Eckernförde 59.376 
Eiderstedt 14.442 
Flensburg 87.828 
Husum-Bredstedt 54.692 
Norderdithmarschen 43.310 
Rendsburg 94.804 
Schleswig 53.016 
Süderdithmarschen 61.298 
Südtondern 51.722 
Eutin	 83.353 
Kiel	 158.934 
Lauenburg 93.394 
Lübeck 140.095 
Münsterdorf 55.878 
Neumünster 130.579 
Oldenburg 59.864 
Pinneberg 71.730 
Plön	 71.529 
Rantzau 77.435 
Segeberg 77.461 
Alt-Hamburg 267.906 
Altona	 44.554 
Blankenese 83.219 
Harburg 79.623 
Niendorf 107.067 
Stormarn 282.660 

Gesamtzahl 2.464.533 (Vorjahr 2.502.620) 

7. Der Jahresdurchschnittsbetrag für die zentrale Zahlung 
der Dienstbezüge der Pastoren wird gern. § 8 Finanzge
setz für das Rechnungsjahr 1994 auf 95.400,- DM je be
setzter Pfarrstelle festgesetzt. 

8	 Haushalts-(Bewirtschaftungs-)Vermerke für den Haus
halt 1994 

8.1	 Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Kennziffer für 
HH-Vermerke: 20) 

8.1.1 Gegenseitig deckungsfähig sind zwischen den ein
zelnen Funktionen die Ausgabeansätze für Perso

nalaufwendungen der Gruppierungsnummern 42, 
43,44,45,46,49 (2-4stellig). 

8.1.2 Gegenseitig deckungsfähig sind	 innerhalb der ein
zelnen Funktionen des Teilhaushaltes "NEK Allge
meiner Haushalt" (Sachbuch 00) die Ausgabeansät
ze der Gruppierungsnummern 5,6,7,8,9 (bis 4stel
lig). 

8.1.3 Die Personal-	 und Sachausgaben abgeschlossener 
Abrechnungskreise (Selbstabschließer) sind nicht 
gegenseitig deckungsfähig mit Ausgabeansätzen 
anderer Abschnitte oder Unterabschnitte. 

8.1.4 Innerhalb des Investitionshaushalts (Sachbuch 02) 
sind die Ausgabeansätze gegenseitig deckungsfä
hig. 

8.1.5 Innerhalb des Teilhaushalts "Gesamtkirchliche Auf
gaben" (Sachbuch 08) sind zwischen den einzelnen 
Funktionen - außer Funktion 35 Kirchl, Weltdienste 
und Partnerkirchen - alle Ausgabeansätze gegensei
tig deckungsfähig. 

8.2	 Unechte Deckungsfähigkeit (Kennziffer für HH
Vermerk: 13) 

Soweit Mehreinnahmen den Einnahme-Haus
haltsansatz überschreiten. dürfen sie für entspre
chende Mehrausgaben bei korrespondierenden 
Ausgabe-Haushaltsstellen geleistet werden. 

8.3	 Einseitige Deckungsfähigkeit (Kennziffer für HH
Vermerk: 21, 22) Minderausgaben bei Hf-i-Stelle 
9800.00.8620 (Sachbuch: 00) dürfen für Mehrausga
ben der Gruppierungs-Ziffern 4200 bis 4900 verwen
det werden. 

8.5	 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln. 

Der Investitionshaushalt ist ein mehrjähriger Plan, 
der bis zum Abschluß der Baumaßnahmen geführt 
wird. Besonderer Übertragungsvermerke bedarf es 
daher nicht. Übertragbar sind die am Schluß des 
Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsmittel der 
Gruppierungsnummern 7600,7700,9400,9500. 

Das Haushaltsdezernat des Nordelbischen Kirchen
amtes ist ermächtigt, in begründeten Einzelfällen 
unter Beachtung der Bestimmungen der §§ 5 und 7 
HKRO die Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit 
für weitere Haushaltsstellen anzuordnen. 

9. Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

Das Haushaltsdezernat des Nordelbischen Kirchenamtes 
ist ermächtigt, Mehrausgaben zu bewilligen und zwar 

9.1	 Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die auf ge
setzl. oder bestehenden vertraglichen Verpflichtun
gen beruhen. 

9.2	 Überplanmäßige Ausgaben bis zu 20.000,- DM je 
Haushaltsstelle und Haushaltsjahr. 

9.3	 Außerplanmäßige Ausgaben bis zu 20.000,- DM je 
Haushaltsstelle und Haushaltsjahr. 

9.4	 In allen übrigen Fällen bis zu 100.000,- DM sind für 
über- und außerplanmäßige Ausgaben vorherige 
Genehmigungen des Nordelbischen Kirchenamtes 
und des Vorsitzenden des Hauptausschusses erfor
derlich. 

9.5	 Bei Bewilligung über 100.000,- DM ist die Zustim
mung des Hauptausschusses einzuholen. 
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9.6	 Die genehmigten über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben über 20.000 DM sind der Kirchenleitung 
und dem Hauptausschuß regelmäßig zur Kenntnis 
zu bringen. 

10. Sperrvermerke 

10.1	 Für die im Jahre 1994 freiwerdenden Planstellen 
wird bei den von der Nordelbischen Kirche finan
zierten Dienststellen, Diensten, Werken und Ein
richtungen - außer bei kostenrechnenden Einrich
tungen, die nicht nur in geringem Umfang aus Ent
gelten finanziert werden (insbes. RNB) -, eine 
Pflichtvakanz von mindestens sechs Monaten ange
ordnet. Bei jeder freigewordenen Planstelle ist zu 
prüfen, ob auf eine Wiederbesetzung teilweise oder 
ganz verzichtet werden kann. Bei einer dauerhaften 
Kürzung von mindestens 20 % entfällt die Pflichtva
kanz. 

Über Ausnahmen entscheidet das Nordelbische Kir
chenamt bzw. das zuständige beschlußfassende Or
gan. 

10.2 Die Ausgaben werden unabhängig von den veran
schlagten Haushaltsansätzen 1994 auf die Aufga
benhöhe der Ansätze für 1993 begrenzt. 

Alle darüber hinausgehenden Ansätze, über die die 
Synode nicht ausdrücklich im Rahmen der Haus
haltsberatungen 1994 einen Beschluß gefaßt hat, 
werden gesperrt. Zur Jahresmitte wird der Haupt
ausschuß darüber beraten, welche Sperren aufgeho
ben werden können. 

Der Hauptausschuß wird gern. Art. 76 Abs. 2 der 
Verfassung die Beschlüsse der Synode umsetzen 
und der Synode in der nächsten Tagung berichten. 

Ausgenommen sind lediglich Personalkostensteige
rungen sowie solche Ausgaben, die aufgrund ge
setzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen unab
weisbar sind. 

Begonnene Bauvorhaben werden fortgeführt. 

Beantragte Stellen können errichtet werden, wenn 
dafür andere vergleichbare Stellen gestrichen wer
den. 

Stellen können besetzt werden, wenn andere ver
gleichbare Stellen unbesetzt bleiben. 

10.3 Bei den nachfolgenden Haushaltsstellen wird eine 
vorläufige Haushaltssperre angeordnet: 

SB 00.0620.00.7390
 
Zuweisung an Kirchl. Hochschule in Bethel. Über
 
die Auszahlung entscheidet der Hauptausschuß.
 

SB 00.1210.00.7422
 
Zuweisung an Kirchenkreis Kiel für Kieler Kloster.
 
-Über die Auszahlung entscheidet der Hauptaus

schuß.
 

11. Verpflichtungsermächtigungen 

11.1 Der Hauptausschuß kann zu Lasten des Rechnungs
jahres 1995 bis zu 13.055.000,- DM (Sonderfonds) 
Verpflichtungen bei der Haushaltsstelle 9220.7621 
(Sachbuchteil12) eingehen. 

11.2 Die Nordelbische Kirche verpflichtet sich, die Hälfte 
des Schuldendienstes des Pfarrhaussanierungspro
grammes 11 (Volumen 10 Mio. DM) und des Domkir
chenprogrammes (Volumen 5 Mio. DM) der Pom

merschen Kirche für 5 Jahre zu übernehmen. Dar
über hinaus verpflichtet sie sich, für 3 Jahre den 
Schuldendienst für Investitionsbeihilfen - Kinderta
gesstätten - von jährlich 750.000 DM zu überneh
men. 

12. Stellenerrichtungen 

12.1 Die	 Kirchenleitung kann mit Zustimmung des 
Hauptausschusses in besonders begründeten Fällen 
(wenn die Maßnahme als unvorhersehbar, unab
dingbar und unaufschiebbar anerkannt wird) im 
Vollzug des Haushaltsplans 1994 bis zu drei Plan
stellen errichten: 

1 Pfarrstelle (A 13/14), 
1 Beamtenstelle (A 13) 
1 AngestelltensteIle (VergGI. III). 

12.2 Die Kirchenleitung wird ermächtigt, die notwendi
ge Anzahl von befristeten AngestelltensteIlen zur 
Vorbereitung und Durchführung des Kirchentages 
1995 zu errichten und zu besetzen. Die Kirchenlei
tung unterrichtet hierüber den Hauptausschuß und 
die Synode bei ihrer nächsten Tagung. 

12.3 Die	 Kirchenleitung kann mit Zustimmung des 
Hauptausschusses in folgenden Fällen Pfarrstel
len/Planstellen errichten, wenn gleichzeitig an an
derer Stelle beim Vollzug des Haushaltsplanes 1994 
gleichwertige Stellen eingespart werden (Kompen
sationsvorbehalt): 

HH-Stelle Dienststelle/ BesGI. 
Stellenbezeichnung VergGI. 

Lohn-Gr. 

011.00.4211 Pfarrstelle für Projekt 
"Werkstatt-Cottesdienst" A 13/14 

048.00.421	 Päd.-Theol. Institut Hamburg 
Pfarrstelle für 1 theol. 
Studienleiter "Menschen mit 
Behinderungen leben in 
unseren Gemeinden" A 13/14 

121.04.423	 Ev. Studentenpfarramt 
Hamburg 
1h Planstelle für eine/einen 
Psychologin/Psychologen 
(Arbeitsbereich 
"Beratung und Seelsorge") 11 a 

198.00.421	 Gemeindedienst der NEK 
Referenten/in-Stelle für 
Gemeindeberatung beim 
Gemeindedienst 
(3. Pfarrstelle) A 13/14 

228.00.841	 Diakonissenanstalt 
Alten Eichen/Fachschule 
für Sozialpädagogik 
Stelle für eine Teilzeitlehrkraft 
(11,8 Wochenstunden) 50 % 11 a 

353.00.422	 Partnerkirchen in Europa 
Beamten-Planstelle für 
.Baltikum" 
Befristung 5 Jahre A 12/13 

381.00.421	 Nordelbisches 
Missionszentrum 
1 PzA-Stelle für 3 Jahre 75 % A 13 
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411.00.423 Amt für Öffentlichkeitsdienst 
0,5 Planstelle für Pressesprecher 
"Bereich Hamburg" II a 

531.01.423/ NE- Kirchenbibliothek 
424 Planstelle 

Bibliothekssachbearbeiter VI b 

13.	 An- und Verkäufe von Pastoraten/Dienstwohnungen 

Das Nordelbische Kirchenamt wird ermächtigt, An- und 
Verkäufe von Pastoraten/Dienstwohnungen im Rahmen 
der bei der zweckgebundenen Grundstücks- und Bau
rücklage (NI. 16 der Vermögensübersicht) jeweils vorhan
denen Mittel zu tätigen. Zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben beim Ankauf von Pastoraten/Dienstwohnun
gen wird das NKA zur Aufnahme von Darlehen bis zur 
Höhe von 2 Mio. DM ermächtigt. 

Über die Einzelmaßnahmen ist Kirchenleitung und 
Hauptausschuß zu berichten. 

14.	 Verzichtserklärung nach § 25 b KBBesG 

Die durch Verzichtserklärung nach § 25 KBBesG bei den 
Gruppierungsnummern 42 und 44 eingesparten Haus
haltsmittel werden einem besonderen Fonds zugeführt. 
Das Nähere regelt der Hauptausschuß durch Beschluß. 

15. Bürgschaften 

Das Nordelbische Kirchenamt wird ermächtigt, Bürg
schaften bis zu insgesamt 3,0 Mio. DM im Rechnungsjahr 
zu übernehmen. Die Übernahme von Bürgschaften für 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli
chen Rechts sowie für rechtsfähige Vereine, deren Zweck 
ausschließlich kirchlichen und diakonischen Zielen dient 
sowie in begründeten Einzelfällen für natürliche Perso
nen kann bei Beträgen bis 100000 DM, höchstens jedoch 
500.000 DM (natürliche Personen maximal 300.000 DM) 
im Rechnungsjahr. durch das Nordelbische Kirchenamt 
erklärt werden; in allen übrigen Fällen nur durch Be
schlug des Hauptausschusses. 

16.	 Aufnahme von Krediten 

Das Nordelbische Kirchenamt wird ermächtigt, 

a) zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kas
sen wirtschaft 

1. für	 die Nordelbische Kirchenkasse einen Kassen
kredit bis zu 20 Mio. DM aufzunehmen, 

2. bei	 den Nordelbischen Diensten und Werken die 
Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Ge
samthöhe von 20 Mio. DM zu genehmigen, 

b)	 zur Finanzierung von Investitionen und Investitions
zuschüssen bei den Funktionen 8100, 8110,8120 einen 
Kredit bis zu 11.095.700 DM aufzunehmen, 

c)	 in Ausnahmefällen zur Erfüllung bestimmter Aufga
ben einen Kredit bis zur Höhe von 500.000 DM aufzu
nehmen, 

17. Überschuß 

Das Nordelbische Kirchenamt ist ermächtigt, den lJoer
schuß der Jahresrechnung ganz oder teilweise zur Schul
dentilgung zu verwenden (§ 14 HKR-O). Der Hauptaus
schuß hat bei einer Verwendung des Überschusses der 
Jahresrechnung zuzustimmen. 

B. 

Der Haushaltsplan mit Erläuterungen und Anlagen liegt im 
Dienstgebäude des Nordelbischen Kirchenamtes in Kiel, Dä.. 
nische Straße 27/35 (Bibliothek) zur Einsichtsnahme öffent
lich aus. 

Die Kirchenleitung 

Karl Ludwig Kohlwage 

Bischof und Vorsitzender 

KL-Nr.: 93/1994 
NKA-Az.: 0610/1994 

Bekanntmachung geänderter Höchstsätze der 
Amtszimmerpauschalen gern. § 26 Pastoratsvorschriften 

Die Höchstsätze der Amtszimmerpauschalen gern. § 26 Pa
storatsvorschriften werden mit Wirkung vorn 1. Januar 1994 
wie folgt neu festgesetzt: 

Amtszimmer Warte-(V01'-)zimmer 
für Reinigung jährlich 830,-- DM 140,-- DM 
für Beleuchtung jährlich 70,-- DM 35,-- DM 
für Beheizung jährlich 690,-- DM 140,-- DM 

Bei den Pauschalen für Beleuchtung gelten die Beträge für 
die Verbräuche. Daneben können die Grundkosten (Grund
gebühr, Ausgleichsabgabe, Umsatzsteuer) für das Amtszim
mer (Warte- / Vorzimmer) gegen Vorlage der Stromrechnung 
in voller Höhe erstattet werden. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrag 

Je ssen 

Az.: 2724 -- D IID 3 

Bewertung der Sachbezüge in der Sozialversicherung 

Gemäß Verordnung der Bundesregierung vom 10121993 
BCBl. S. 2171 - beträgt der Wert für freie Kost und Wohnung 
einschließlich Heizung und Beleuchtung in der Sozialversi
cherung für das Jahr 1994 einheitlich für alle Bundesländer 
610 DM (Vorjahr 590 DM). 

Der Wortlaut der Verordnung wird nachstehend bekannt
gegeben. 

"Verordnung
 
zur Änderung der Sachbezugsversordnung 1993
 

Vom LU. Dezember 1993
 

Auf Grund des § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch (Artikel I des Gesetzes vorn 23. Dezember 
1976, BGBL I S. 3845) und -- in Verbindung mit dieser Vor
schrift - auf Grund des § 173 a des Arbeitsförderungsgesetzes 
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Oberkirchenrat Gillert 
Oberkirchenrat Starke 
Direktor Ziegler 
Pastor Bruhn 
Pastor Prof. Dr. Hein 

in die Prüfungskommission für die Zweite Theologische Prü
fung im Frühjahr 1994 berufen. 

Die mündliche Prüfung findet statt in der Zeit vom 22. bis 
25. März 1994. 

Theologisches Prüfungsamt 

Im Auftrage 

Dr. Conrad 

Az.: 2135 - F 94 - A I/ A 1 

Kirchenkreis Rendsburg 
Änderung der Kirchenkreissatzung 

Die nachstehend bekanntgemachte 1. Änderung der Sat
zung des Kirchenkreises Rendsburg ist mit Schreiben vom 
4. Februar 1994, Az. 10 KK Rendsburg - R 1, durch das Nor
delbische Kirchenamt kirchenaufsichtlieh genehmigt worden. 

Kiel, den 4. Feburar 1994 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage 

Heuer 

* 

1. Änderung
 
der Kirchenkreis-Satzung Rendsburg
 

Vom 11. Januar 1994
 

Die Kirchenkreissynode des Ev.-Luth. Kirchenkreises 
Rendsburg hat auf ihrer Tagung am 03. November 1993 ge
mäß Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe h der Verfassung der Nor
delbischen Ev.-Luth. Kirche folgende Änderung der Kirchen
kreis-Satzung Rendsburg beschlossen: 

§ 23 der Satzung des Kirchenkreises Rendsburg in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1987 (GVOBl. S. 137) 
wird wie folgt neu gefaßt: 

,,§ 23
 
Veröffentlichung von Satzungen und Ordnungen
 

Satzungen und Ordnungen und ihre späteren Änderungen, 
die eine Geltung über den Kreis der Glieder der Nordelbi
sehen Evangelisch-Lutherischen Kirche hinaus beanspru
chen, sollen in der örtlichen Tagespresse mit ihrem vollen 
Wortlaut veröffentlicht werden. Sofern die Kosten der Veröf
fentlichung nicht vertreten werden können, ist die vollständi
ge Satzung bzw. Ordnung durch Aushang oder Auslegung an 
einem jederzeit und allgemein zugänglichen Ort (z.B. Schau
kasten) für die Dauer von mindestens einem Monat bekannt
zumachen. Auf den Aushang oder die Auslegung ist vorher 
in der örtlichen Tagespresse hinzuweisen. Zusätzlich soll ein 
Hinweis durch Kanzelabkündigung erfolgen." 

Rendsburg, 11. Januar 1994 

Der Kirchenkreisvorstand 

Jochims 

Vorsitzender 

Schlenzka 

Mitglied 

Verleihung des Stipendiums Harmsianum 

Kiel, 9. Februar 1994 

Das im Jahre 1961 erneuerte Stipendium Harmsianum, das 
am 4. Adventssonntag 1841 in dankbarer Erinnerung an das 
segensreiche Wirken von Claus Harms errichtet wurde, soll 
auch im Jahre 1994 wieder verliehen werden. Nach § 2 der 
Satzung wird das Stipendium aus den Erträgen des Fondsver
mögens an wissenschaftlich befähigte und bereits im 1. theo
logischen Examen geprüfte Theologinnen und Theologen aus 
dem Bereich der Nordeibisehen Ev.-Luth. Kirche zur wissen
schaftlichen Fortbildung oder zu einer Studienreise verliehen. 
Über das Stipendium, das auf Antrag durch einen Zu schuß 
verliehen wird, ist nach Abschluß des Studienkurses oder der 
Reise in Form einer schriftlichen Arbeit zu berichten. 

Den Anträgen, die das Nordeibisehe Kirchenamt bis zum 
1. Mai 1994 annimmt, sind der Lebenslauf der Antragstellerin 
oder des Antragstellers und vorhandene Zeugnisse über die 
Ablegung der 1. theologischen Prüfung und etwaiger weite
rer kirchlicher oder sonstiger Prüfungen beizufügen. Die Sat
zung des Stipendiums Harmsianum ist im Kirchlichen Ge
setz- und Verordnungsblatt 1963, S. 43, veröffentlicht worden. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage 

Brummack 

Az.: 30014 - E 2 

Schütz-Grönland'sche Stiftung 

Der Irmenminister des Landes Schleswig-Holstein hat mit 
Verfügung vom 7. Oktober 1993 - Az.: IV 260 c - 146.23-214 
gern. § 87 BGB iV.m. § 6 des Gesetzes über rechtsfähige Stif
tungen des bürgerlichen Rechts (Stiftungsgesetz) vom 13. Juli 
1972 (GVOBl. Schl.-H. S. 123) die "Schütz-Grönland'sche Stif
tung zum 11. Oktober 1993 von Amts wegen aufgehobenDas 
Stiftungsvermögen fällt gern. § 88 BGB iV.m. § 7 Abs. 1 Satz 2 
des Stiftungsgesetzes in Ermangelung eines Berechtigten an 
den Fiskus. Es wird entsprechend dem Stiftungszweck für be
sondere familienfördernde Maßnahmen eingesetzt. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Dr. Blaschke 

Az.: 8120 - VH I/V 2 
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Zusammensetzung des Theologischen Beirats
 
Kiel, den 10. Februar 1994
 

In der Zusammensetzung des Theologischen Beirats (vgl. 
Veröffentlichungen vom 10. Dezember 1992 - GVBl. 1993, 
S. 1, und vom 17. Mai 1993 - GVBl. S. 159) haben sich zwei 
Veränderungen ergeben: 

Wahl durch die Nordelbische Synode (Art. 101 Abs. 1, 
Buchst. d) der Verfassung): 

ausgeschieden:
 
Studienrat Bernd Rickert, Hamburg
 

neues Mitglied:
 
Lehrerin Brigitte Hasselmann, Lübeck.
 

Berufung durch das Bischofskollegium (Art. 101 Abs. 1, 
Buchst. f) der Verfassung): 

ausgeschieden:
 
Hauptpastor Dr. Lutz Mohaupt, Hamburg
 

neues Mitglied:
 
Pröpstin Dr. Monika Schwinge, Pinneberg.
 

Nordelbisches Kirchenamt
 

Im Auftrage:
 

Kläschen
 

Az.: 1022-11 - T 2 

Pfarrstellenerrichtung 

2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde S1. Laurentii auf Föhr, 
Kirchenkreis Südtondern (mit Wirkung vom 1. März 1994). 

Bekanntgabe neuer Kirchensiegel 

Kiel, den 24. Januar 1994 

Kirchengemeinde: Franz von Assisi Neu-Allermöhe
 

Kirchenkreis: Alt-Hamburg
 

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: Ev.-Luth. Kirchen
gemeinde Franz von Assisi Neu-Allerhöhe. 

Nordelbisches Kirchenamt
 

Görlitz
 

Az.: 9153 Franz von Assisi Neu-Allermöhe - R II/R 3 

* 

Kiel, den 24. Januar 1994 

Kirchengemeinde: Leezen 

Kirchenkreis: Segeberg 

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: Ev.-Luth. Kirchen
gemeinde Leezen. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Görlitz 

Az.: 9153 Leezen - R II/R 3 

Stellenausschreibungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der Kirchengemeinde Berkenthin im Kirchenkreis 
Herzogtum Lauenburg wird die Pfarrstelle vakant und ist 
zum 1. August 1994 mit einem Pastor oder einer Pastorin zu 
besetzen. Der bisherige Stellen inhaber tritt zu diesem Zeit
punkt in den Ruhestand. Die Besetzung erfolgt durch Beru
fung des Kirchenpatrons. 

Die Kirchengemeinde Berkenthin mit sechs weiteren Dör
fern liegt im Einzugsbereich der Städte Lübeck und Ratzeburg 
und zählt ca. 2.700 Gemeindeglieder . In den letzten Jahren ist 
die Zahl der zugezogenen Familien gewachsen. 

Die Kirchengemeinde ist Träger des Kindergartens und ei
ner Gemeindepflegestation (mit der Kirchengemeinde Krum
messe). Die Kirche liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des 
Pastorates, in dem sich neben der grundrenovierten Dienst
wohnung auch die notwendigen Amts- und Gemeinderäume 
befinden. Der Friedhof für alle Dörfer liegt in Berkenthin. 

Grund- und Hauptschule befinden sich am Ort; weiterfüh
rende Schulen in Ratzeburg und Mölln. 

Die Gemeinde mit ihren haupt- und ehrenamtlichen Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern freut sich auf eine Pastorin / ei
nen Pastor, der / die die z. T. traditionelle Kirchlichkeit unse
rer Gemeinde zu verbinden weiß mit ihren / seinen neuen 
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In der Kirchengemeinde V 0 Ik s d 0 r f im Kirchenkreis Stor
marn - Bezirk Bramfeld-Volksdorf - wird die 2. Pfarrstelle 
zum 1. Juli 1994 vakant und ist zum 1. Januar 1995 mit einem 
Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt 
durch Wahl des Kirchenvorstandes. Die jetzige Stelleninhabe
rin tritt zum 1. Juli 1994 in den Ruhestand. 

Die Kirchengemeinde Volks dorf hat vier Pfarrstellen mit 
zwei Predigtstellen und drei Zentren. Zur 2. Pfarrstelle gehört 
als regelmäßige Predigt- und Gottesdienststelle die Kirche am 
Rockenhof sowie Gemeindehaus und Pastorat. 

Der Kirchenvorstand ist dabei, eine neue Gemeindekonzep
tion zu entwickeln. Wir wünschen uns Bewerber / Bewerbe
rinnen, die bereit sind, sich kreativ an dieser Arbeit zu betei
ligen. 

Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Stormarn - Bezirk Bramfeld-Volksdorf Rockenhof 1, 
22359 Hamburg. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, 
Prof. DI. Bernhard Rassow, über die Tel. NI. 040/60311 96 
und Propst Helmer-Christoph Lehmarm. Tel. 040 / 60 31 4343. 

Ablauf der Bewerbungsfrist. Sechs Wochen nach Erschei
nen dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Volksdorf (2) - PlI / P 2 

* 

In der Kirchengemeinde Kir c h bar kau im Kirchenkreis 
Neumünster wird die Pfarrstelle zum 1. August 1994 vakant 
und ist umgehend mit einem Pastor oder einer Pastorin oder 
einem Pastorenehepaar in einem jeweils eingeschränkten 
Dienstverhältnis (50 %) zu besetzen. Die Besetzung erfolgt 
durch Wahl des Kirchenvorstandes nach Präsentation durch 
den Kirchenpatron. 

Die Kirchengemeinde liegt am südlichen Stadtrand der 
Landeshauptstadt Kiel mit einer Ausdehnung von ca. 20 km 
in Nord-Süd- und ca. 10 km in West-Ost-Richtung. Sie umfaßt 
acht politische Gemeinden mit zum Teil ländlichen Struktu
ren: Gefragt ist volkskirchliche Gemeindearbeit zwischen tra
ditionellen Erwartungen und progressiven Öffnungen. Im 
Kirchspiel leben ca. 2.650 Menschen, von denen 1.860 der 
evangelischen Kirche angehören. 

Predigtstätte ist die denkmalgeschützte St. Katharinen-Kir
ehe. Der sie umgebende Friedhof ist mit allen erforderlichen 
Einrichtungen ausgestattet. Für die Gemeindearbeit stehen 
Räume im Gemeindehaus und Pastorat zur Verfügung. Das 
Pastorat ist gut renoviert und enthält eine geräumige Dienst
wohnung. Kirche, Gemeindehaus und Pastorat liegen in un
mittelbarer Nähe zueinander; etwas abseits liegt der Kinder
garten, der z.Z. in einem bisherigen Schulgebäude eingerich
tet wird. Eine Grundschule ist am Ort, weiterführende 
Schulen befinden sich in Preetz und Kiel. 

Gewünscht wird eine Pastorin / ein Pastor mit dem Willen 
zur konstruktiven Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen 
(Kirchenmusiker. Küster, Friedhofsverwalter. Kindergarten
leiterin) und den neben- bzw. ehrenamtlichen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern. 

Erwartet werden 

- sorgfältige Gottesdienstgestaltung unter Einschluß der 
Kirchenmusik 

- Liebe zu den Amtshandlungen 

- Begleitung der Kindergartenarbeit 

- Bereitschaft zu Hausbesuchen in der weitläufigen Gemein
de 

- weitere Förderung der Kinder-, Konfirmanden- und Alten
arbeit, Aufbau einer Jugendarbeit 

- Freude an der weiteren Gestaltung des Friedhofs 

- Fähigkeit zur Verwaltungsarbeit 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Neumünster. Am Alten Kirchhof 5, 24534 Neumünster. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen der stellvertretende Vorsitzende des Kir
chenvorstandes, Herr johannsen, Krähenberg 7, 24245 Klein 
Barkau. Tel. 04302 / 18 12, und Propst Iürgensen. Am Alten 
Kirchhof 5, 24534 Neumünster. Tel. 0 43 21 /498 - 34. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Kirchbarkau - P II / P 3 

* 

In der Vicelin-Kirchengemeinde Sasel im Kirchenkreis 
Stormarn - Bezirk Bramfeld-Volksdorf - wird die 2. Pfarrstel
le vakant und ist zum 1. Dezember 1994 mit einem Pastor oder 
einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl 
des Kirchenvorstandes. 

Zur Gemeinde gehören etwa 5.500 Gemeindeglieder bei ei
ner Einwohnerzahl von 11.000. Predigtstätte ist die 1962 er
baute Kirche am Saseler Markt, der Gemeindehaus, Kinder
garten und Jugendzentrum angegliedert sind. Sozialpädago
ge, Kirchenmusikerin (B) und Küster arbeiten hauptamtlich. 
Eine Teilzeitbeschäftigte Altenbetreuerin ist das Bindeglied 
zur Sozialstation. Deren nahegelegene Friedhof in Hamburg
Bergstedt wird von der Vicelin-Kirchengemeinde mitgetra
gen. 

Saselliegt im Alstertal, hat alle Schularten am Ort und gute 
Verkehrsanbindungen. Eine 4-Zimmer-Wohnung ist vorhan
den, das Pastorat geplant. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Stormarn - Bezirk Bramfeld-Volksdorf -, Rockenhof 1, 
22359 Hamburg. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung 
einzureichen. Auskünfte erteilen Pastor Karl Heimer, Saseler 
Markt 8, 22393 Hamburg, Tel. 040 / 601 9623, Pastor Peter 
Lindner, Ilsenweg 13, 22395 Hamburg, Tel. 040 / 6 01 63 34, 
Propst Helmer-Christoph Lehmarm. Rockenhof 1, 22359 
Harnburg. Tel. 040/ 60314343/ 44. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erschei
nen dieser Ausgabe des Gesetz- und VerordnungsbJattes. 

Az.: 20 Vicelin - KG Sasel (2) - P II / P 2 

* 

In der Kirchengemeinde Westensee im Kirchenkreis Kiel ist 
die 2. Pfarrstelle mit dem Dienstsitz in Felde vakant und um
gehend mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die 
Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 
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Die Gemeinde hat ca. 3.700 Mitglieder, die im Kirchdorf 
Westensee, in Felde und einigen umliegenden Dörfern leben. 
Während Felde die Struktur einer Vorortsgemeinde besitzt, 
sind die übrigen Bereiche stärker ländlich geprägt. Die Auftei
lung der Gemeinde in zwei Pfarrbezirke ist durch die räumli
che Streuung der Dörfer begründet. Das Gemeindeleben wird 
durch die Zusammenarbeit beider Pastoren mit 29 haupt- und 
nebenamtlichen Mitarbeitern sowie einer großen Zahl ehren
amtlicher Helfer gestaltet. Kinderstuben, Kindergottesdienste 
und Seniorenkreis sammeln die Kinder und die ältere Gene
ration. In der Frauengruppe, im Bibelkreis sowie im Kirchen
und Posaunenchor treffen sich Frauen und Männer aller AI
tersgruppen. Eine aktive Jugendarbeit ist vor Ort vorhanden. 
Die Gottesdienste werden in der historischen St. Catharinen
kirehe (13. Jahrhundert) und in drei Kapellen im Wechsel ge
halten. Beim Pastorat in Felde (1980 errichtet) befinden sich 
die Adventskapelle. ein Gemeinderaum und die Sozialstati
on. Während es am Ort einen Kindergarten und eine Dörfer
gemeinschaftsschule gibt (Grund- und Hauptschule) sind alle 
übrigen weiterführenden Schulen in Kiel (ca. 15 km) mit dem 
öffentlichen Nahverkehr zu erreichen (Autobahnanschluß ca. 
3 km). 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Kiel, Ziegelteich 29, 24103 Kiel. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Pastor z. A. Sievers. Dorfstraße 1, 24259 
Westensee, Tel. 0 43 05/744, der stellvertretende Vorsitzende 
des Kirchenvorstandes, Dr. Glaner, Wiesenweg 3, 24242 Fel
de, Tel. 0 43 40 / 1219, und Propst Hasselmann, Ziegelteich 
29,24103 Kiel, Tel. 0431 /94021. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erschei
nen dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Westensee (2) - P II / P 1 

Stellenausschreibungen 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ohlsdorf in Hamburg 
sucht zum 1. Juni 1994 oder später 

eine Mitarbeiterinfeinen Mitarbeiter 

für die verantwortliche Leitung der Kinder- und Jugendarbeit 
(0,5 Stelle). 

Wir sind eine relativ kleine Stadtgemeinde mit ca. 2.900 Mit
gliedern und suchen einen Menschen, der sich aus dem christ
lichen Glauben und pädagogischer Qualifikation heraus selb
ständig in unserer Gemeinde engagiert. 

Arbeitsschwerpunkte sollen sein: 

- Betreuung, Schulung und Ausbau des bestehenden Kreises 
ehrenamtlicher Gruppenleiterinnen / Gruppenleiter. 

- Angebote für Kinder und Jugendliche (Gruppen, Freizeiten, 
Kindergottesdienst, Kinderbibelwochen. Jugendgottes
dienste, etc.), 

- übergreifende Zusammenarbeit mit den anderen ehren
und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
unserer Gemeinde und unseres Kindertagesheimes. 

Die Vergütung erfolgt nach dem Kirchlichen Angestellten
Tarifvertrag (KAT-NEK). 

Bewerbungen sind bis zum 31. März 1994 zu richten an den 
Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ohlsdorf, 

Herrn Pastor Claus Conradi, Fuhlsbüttler Straße 658, 22337 
Hamburg. 

Auskünfte erteilen das Gemeindebüro, Tel. 040/630 83 01, 
und Pastor Conradi, Tel. 040/630 49 59. 

Az.: 30 - Ohlsdorf - E 2 

* 

In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Gertrud ist zum 
nächstmöglichen Termin eine halbe Stelle in der Jugendarbeit 
mit 

einer pädagogischen MitarbeiterinJ 
einem pädagogischen Mitarbeiter 

oder einer Diakonin/einem Diakon 

zu besetzen. 

Wir wünschen uns für die laufende Arbeit eine Mitarbeite
rin/einen Mitarbeiter, die/der bereit ist, die Jugendarbeit zu 
leiten und zu koordinieren und die ehrenamtlichen Gruppen
leiterinnen und Gruppenleiter zu begleiten. Ein aufgeschlos
sener Kirchenvorstand möchte diese Arbeit mittragen und 
fördern. 

Der Bezirk unserer Kirchengemeinde liegt in Uhlen
horst/Hohenfelde in der Nähe der U-Bahn-Haltestellen 
Uhlandstraße und Mundsburg. Neben der St. Gertrud-Kirche 
am Mühlenteich gehört das Gemeindezentrum in der Iffland
straße zu unserem Bezirk. Hier sind Räume für die Jugendar
beit vorhanden; auch ein eigener Bus kann genutzt werden. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK (vergleichbar 
BAT). 

Bewerbungen sind zu richten an die Ev-Luth. Kirchenge
meinde St. Gertrud, Pastor H.-J. Blaschke, Immenhof 12, 22087 
Hamburg. 

Auskünfte erteilen Pastor Blaschke, Tel. 040/22051 05, oder 
die Jugendlichen Holger Beerrnann, Tel. 040/227 69 04, und 
Katrin und [an Wierecky, Tel 040/220 75 05. 

Az.: 30 - St. Gertrud - E 2 

* 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Petri Altona sucht zum 
nächstmöglichen Termin 

eine DiakoninJeinen Diakon oder 
eine GemeindepädagoginJeinen Gemeindepädagogen. 

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbei
ter, die oder der einerseits selbständig und eigenverantwort
lich arbeiten möchte und andererseits bereit ist, in Teamarbeit 
die Gemeindearbeit mitzugestalten. Über den Kirchenkreis 
wird den Kollegen Fortbildung und Supervision angeboten. 

Die Arbeitsbereiche sind: 

- Kinder- und Jugendarbeit 

- Mitarbeit in der Konfirmandenarbeit 

- wenn möglich frauenbezogene Arbeit in der Gemeinde 

- Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit 
(Gemeindebrief, Schaukasten)
 

Die Kirchengemeinde St. Petri liegt im Herzen Altonas.
 
2.800 Gemeindeglieder gehören zu den zwei Pfarrbezirken. 
Wir haben einen kleinen Kindergarten (20 Kinder, halbtags). 
Es gibt eine Kinderkirche (6-1Ojährige, wöchentlich) und eine 
Jugendgruppe. 

Die Vergütung erfolgt nach dem Kirchlichen Angestellten
Tarifvertrag (KAT-NEK). 
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In den Ruhestand versetzt: 

Mit Wirkung vom 1. Juni 1994 der Pastor Harald Brix in 
Hamburg-Bahrenfeld; 

mit Wirkung vom 1. Juli 1994 der Pastor Egon Buchholz in 
Lütau; 

mit Wirkung vom 1. Mai 1994 der Pastor Dr. Hartrnut C 1asen 
in Hamburg-Poppenbüttel; 

mit Wirkung vom 1. August 1994 der Pastor Eberhard von 
Dessien in Lübeck; 

t
 
Pastor i.R. 

Peter Nickels 
geboren am 13. Juli 1930 in Flensburg 

gestorben am 19. Januar 1994 in Lübeck 

Der Verstorbene wurde am 18. Oktober 1970 in Kiel 
ordiniert. 

Anschließend war er Pfarrvikar und ab 1975 Pastor 
in Wesselburen. Ab 1976 war er Pastor in Hamburg
Lurup und von 1984 bis zu seinem Eintritt in den 
Ruhestand zum 1. August 1992 war er Pastor im 
Referat Gemeindebesuchsdienst des Nordelbischen 
Missionszentrums in BreklumDie Nordelbische Ev.
Luth. Kirche dankt Pastor Nickels. 

[esus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit 
schauen. 

Nordelbisches Kirchenamt
 

Postfach 3449
 

24033 Kiel
 

mit Wirkung vom 1. Juli 1994 der Pastor Herbert Kiers in 
Olderup; 

mit Wirkung vom 1. Juli 1994 der Pastor Dr. Hans-Ioachim 
Kosmahl in Kiel; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 der Pastor Peter Lindner in 
Hamburg-Sasel; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 der Pastor Uwe Piske in 
Hamburg-Fuhlsbüttel; 

mit Wirkung vom 1. Juli 1994 der Pastor Dr. Günter Sch ulze 
in Hamburg. 

t
 
Pastor LR. 

Wemer Sanmann 
geboren am 14. April 1912 in Chinde/Mocambique 

gestorben am 28. Oktober 1993 in Hamburg 

Der Verstorbene wurde am 10. September 1939 in 
Hamburg ordiniert. 

Anschließend war er Hilfsprediger und ab 1947 
Pastor der Kirchengemeinde St. Nikolai zu Harn
burg-Finkenwerder. 

Ab 1970 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand zum 
1. Mai 1977 war er Pastor in der Krankenhausseelsor
ge im Allgemeinen Krankenhaus Barmbek. 

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Pastor 
Sanmann. 

[esus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit 
schauen. 


